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Jahresbericht 2009 

 

I. Das Projekt KOBRA 

 

Die Zentrale Koordinierungs- und Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel, 

kurz KOBRA, wurde am 1. September 1997 als Projekt des Vereins Phoenix e.V. 

gegründet. Der Trägerverein unterhält neben KOBRA das gleichnamige 

Beratungsprojekt PHOENIX für in der Prostitution freiwillig tätige Personen sowie 

die Anlaufstelle LA STRADA für drogenabhängige Mädchen und Frauen und das 

Café Nachtschicht an Hannovers Straßenstrich.  

 

KOBRA bestand im Berichtsjahr seit 13 Jahren als eine für Niedersachsen 

zuständige Nichtregierungsorganisation, die Opfer von Menschenhandel sowie 

Opfer von Heiratshandel und Zwangsverheiratung begleitet und betreut. KOBRA 

definiert Menschenhandel entsprechend dem UN-Zusatzprotokoll zur Verhütung, 

Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 

Kinderhandels zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität vom 15. November 2000 (sog. 

Palermoprotokoll) als  

 

„die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den Empfang 

von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder andere 

Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von 

Macht oder Ausnutzen besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder 

Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des 

Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum 

Zweck der Ausbeutung.  

Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder 

andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder 

Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavenähnliche Praktiken, 

Leibeigenschaft oder die Entgegennahme von Körperorganen“.  
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Das deutsche Strafgesetzbuch ist diesen internationalen Vorgaben (teilweise) 

angepasst worden und versteht seit dem 19. Februar 2005 unter Menschenhandel 

die sexuelle Ausbeutung (§ 232 StGB) sowie die Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 

StGB) unter Ausnutzen einer Zwangslage oder auslandsspezifischen Hilflosigkeit (s. 

Anlage 1). Auf einen grenzüberschreitenden Bezug hat der Gesetzgeber in den 

Strafvorschriften verzichtet, weshalb auch deutsche Staatsangehörige Opfer von 

Menschenhandel sein können.  

 

Ziel von KOBRA ist es, die rechtliche und tatsächliche Situation der Betroffenen 

nachhaltig zu verbessern und politische sowie rechtliche Maßnahmen für die Opfer 

und gegen Menschenhandel auf Landes- und kommunaler Ebene, aber auch auf 

Bundesebene zu verankern. Dies tun wir unter anderem durch Vorstandstätigkeit im 

Bundesverband KOK e. V, Berlin.  

 

Dieses Ziel verfolgt KOBRA mit der Beratungstätigkeit und der 

Koordinierungstätigkeit.  

 

Die Beratung und Begleitung der Betroffenen erfolgt anonym und ist für die 

Betroffenen kostenlos und auf freiwilliger Basis. Konkretes Ziel der 

Beratung/Begleitung ist es, den Betroffenen unmittelbare Unterstützung in jeder 

Lebenslage unter dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe zu gewährleisten. Die 

psychische Stabilisierung des Opfers steht dabei im Vordergrund. Das 

Beratungsangebot ist ganzheitlich und schafft z.B. durch eine sichere Unterbringung 

existentielle Lebensbedingungen für die Betroffenen und damit die notwendigen 

Voraussetzungen für ihre Stabilisierung. Das Konzept der Beratung ist dezentral 

angelegt. Hierbei greift KOBRA auf einen Pool u. a. von Dolmetscherinnen und 

Dolmetschern, Unterbringungsorten und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 

zurück. KOBRA bietet die Beratung und Begleitung der Betroffenen auf Deutsch, 

Englisch, Spanisch, Russisch und Polnisch und für alle anderen Sprachen mit Hilfe 

von Sprachmittlerinnen oder Dolmetscherinnen an.  

 

Neben der konkreten Beratung und Begleitung bietet KOBRA mit der 

Koordinierungsstelle die Steuerung und Bündelung der Zusammenarbeit zwischen 

den mit Menschenhandel befassten Institutionen an. Die Koordinierungsstelle 

fördert durch ihre niedersachsenweite Öffentlichkeits-, Netzwerk- und Gremienarbeit 

die Implementierung menschenrechtlicher Standards im Umgang mit den 

Betroffenen und setzt damit internationale Vorgaben zum Opferschutz um. 
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Hervorzuheben sind die regelmäßigen Schulungen der Polizei an der 

Polizeiakademie Niedersachsen und die Fortbildungen der Justiz u. a. bei dem 

niedersächsischen Justizministerium. 

Seitens der Koordinierungsstelle richtet KOBRA das norddeutsche 

Vernetzungstreffen aus, an dem regelmäßig Fachberatungsstellen aus den 

nördlichen Bundesländern teilnehmen. Außerdem hat KOBRA die 

Geschäftsführung des Runden Tisches Menschenhandel der Landeshauptsstadt 

Hannover und Region Hannover inne. KOBRA nimmt teil an der 

ressortübergreifenden Arbeitsgruppe Menschenhandel, die das Niedersächsische 

Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit ausrichtet und auch an 

gemeinsamen Besprechungen aufgrund des Kooperationserlasses, die seitens des 

niedersächsischen Landeskriminalamtes organisiert werden.  

 

Ferner trägt KOBRA durch internationale Vernetzungsarbeit nachhaltig zur 

Verbesserung der rechtlichen und tatsächlichen Situation der betroffenen Frauen 

und Mädchen in den Herkunftsländern bei. KOBRA ermöglicht gemeinsam mit 

seinen internationalen Kooperations- und Netzwerkpartnern, dass die Betroffenen 

auch nach ihrer Rückreise unterstützt werden.  

 

KOBRA wird fachlich unterstützt und finanziell gefördert durch das 

Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Die 

Beratungsstelle war im Berichtsjahr 2009 personell ausgestattet mit insgesamt vier 

Sozialpädagoginnen und Sozialpsychologinnen, die zu jeweils 50% der regulären 

Arbeitszeit angestellt waren. Die Koordinierungsstelle war zu 70% mit einer 

Volljuristin besetzt.  

 

Unsere personellen Ressourcen reichen bei Weitem nicht aus, um die Betroffenen 

des Menschenhandels in Niedersachsen aufzufangen. KOBRA ist daher bei der 

Finanzierung von Sonderprojekten und Unterstützungs- sowie 

Stabilisierungsmaßnahmen für die Opfer(zeuginnen) weitgehend auf Spenden und 

die Zuweisung von Strafgeldern angewiesen.  



Seite 5 

1. Die Angebote von KOBRA im Einzelnen: 
 

Koordinierungstätigkeit Beratungstätigkeit 

MultiplikatorInnenfortbildung 

·  landesweite Fortbildungsmaßnahmen für MitarbeiterInnen 
der mit Menschenhandel befassten Institutionen in 
Niedersachen (Polizei, Justiz, Sozialämter, Ausländerämter) 

Kerntätigkeit 
·  psychosoziale Betreuung und 

Beratung der Opfer/Zeuginnen in 
ihrer Muttersprache 

·  Organisation der Unterbringung 

·  Begleitung bei Behördengängen  

·  Prozessvorbereitung und -
begleitung bei Strafverfahren  

·  aufsuchende Arbeit in der 
Justizvollzugsanstalt  

·  Hilfe bei der Rückkehr in das 
Heimatland 

Gremienarbeit  
KOBRA ist u. a. Mitglied:  

·     des Interministeriellen Arbeitskreises des Landes 
Niedersachsen (IMAK) oder auch „ressorübergreifende 
Arbeitsgruppe“ „Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels“ 

·  der AG „Milieu, Prostitution und Menschenhandel“ des 
Kommunalen Kriminalpräventionsrates Hannover  

·  gemeinsame Besprechungen gemäß Kooperationserlass 
des Landeskriminalamtes 

·  des Beirates des Opferhilfebüros Hannover  

Beratung von Landes- und Kommunalbehörden zu 
rechtlichen Fragestellungen 

Vernetzung 
·  Initiierung und Durchführung sog. „Runder Tische“ auf 

regionaler und überregionaler Ebene zur Verbesserung der 
interdisziplinären Zusammenarbeit im Bereich des 
Opferschutzes 

·  Aufbau eines landesweiten Netzwerkes im Hinblick auf 
Unterbringungs- und Beratungsmöglichkeiten für Betroffene  

·  Kooperation mit Frauenprojekten auf Bundes- ,Landes- und 
internationaler Ebene, die mit dem Phänomen des 
Frauenhandel befasst sind und mit Schutzwohnungen von 
Solwodi e. V.  

Öffentlichkeitsarbeit  

Erweitertes Aufgabenfeld 
·  Beratung und Hilfe für Opfer von 

Frauenhandel bei 
Problemstellungen,  

z.B. Trennungs-/Scheidungs- 
und Sorgerechtsfragen 

·  Hilfe und Unterstützung bei der 
Entwicklung von neuen 
Lebensperspektiven 

·  Partnerschafts- sowie 
Angehörigenberatung  

·  Vermittlung in 
psychotherapeutische 
Maßnahmen 

·  Traumaberatung 
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2. Kooperations- und Netzwerkpartner 

 

Eine umfassende und bedarfsgerechte Unterstützung der Betroffenen erfordert ein 

kooperatives Denken und Handeln. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei 

den niedersächsischen Ministerien und unseren Kooperations- und 

Netzwerkpartnern im In- und Ausland für die gute Zusammenarbeit und ihre 

Unterstützung bedanken.  

Die Erfolge unserer intensiven Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit und der 

aufsuchenden Arbeit blieb auch im Berichtsjahr 2009 bemerkbar. Wir konnten einen 

deutlich Anstieg an Klientinnen verzeichnen. Verhältnismäßig stark stieg der Anteil 

an Frauen und Mädchen, die sich selbst direkt an KOBRA gewendet haben und 

derjenigen die über die Polizei zu uns gelangt sind. 

Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern das Sozialkatholischen 

Frauendienstes (SKF) in Hildesheim, die bis zur Jahresmitte eine auf Betroffene von 

Menschenhandel spezialisierte Schutzwohnung betrieben haben, für die gute 

Kooperation in den vergangenen Jahren. Wichtige Kooperationspartner bleiben die 

Schutzwohnungen von Solwodi e. V. 
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Kooperations- und Netzwerkpartner der Beratungsstelle von KOBRA 

 

 

 

 

 

 

JVA Ausländerämter 
Jobcenter und Sozialämter 

KOBRA 
Beratungsstelle 

Stiftung Opferhilfe Niedersachsen Weißer Ring e.V. 

Frauenhäuser landesweit 

 

Staatsanwaltschaft und Justiz 
Gerichte 
 

Polizei 

Jugendamt 
 

RechtsanwältInnen 

Dolmetscherinnen 

Partnerorganisationen in den 
Herkunftsländern 

Botschaften/Konsulate 

Schutzwohnungen von Solwodi e. V.  
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Kooperations- und Netzwerkpartner der Koordinierungsstelle von KOBRA 

 

 
 

Landesfrauenrat Nds.  

Landeskriminalamt 

 

Polizeiakademie Nds. 

Ministerium für Soziales, Frauen,  
Familie und Gesundheit  

Ministerium für Inneres und Sport 

Stiftung Opferhilfe Niedersachsen 

Staatsanwaltschaft und Justiz 
Gerichte 

Polizei 

 

Evangelische Landeskirche 

 

RechtsanwältInnen 

Ministerium der Ministerium für Justiz 

KOK e.V. (Dachverband) 

Landespräventionsrat Nds. 

LAG kommunaler 
Frauenbüros Nds. 

Kommunaler Kriminalpräventionsrat Hannover (KKP) 

Zoll: Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

Partnerorganisationen in den 
Herkunftsländern 

Paritätischer Wohlfartsverband Nds. 

KOBRA 
Koordinierung- 

stelle  
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II. Statistik 

Im Jahr 2009 beriet und betreute KOBRA insgesamt 208 Opfer von 

Menschenhandel sowie Heiratshandel und Zwangsheirat. Bei den von uns betreuten 

Klientinnen handelt es sich um einen kleinen Ausschnitt der in Niedersachsen 

insgesamt Betroffenen. Um das Dunkelfeld zu erfassen, bedarf es dringend 

proaktiver Maßnahmen.  

 

Erstkontakte (siehe Anlage 2) 

Von den 208 Betroffenen konnte KOBRA im Berichtsjahr insgesamt 112 

Erstkontakte registrieren. Dies bedeutet unter den Erstkontakten einen deutlichen 

Anstieg von 68 % gegenüber dem Vorjahr (2008: 76 Erstkontakte). Wir führen diese 

Entwicklung auf unsere steigende Bekanntheit u. a. bei Betroffenen und bei der 

Polizei zurück. Außerdem bemerkten wir seit dem Schließen der Schutzwohnung 

des Sozialkatholischen Dienstes (SKF) einen spürbar gestiegenen Zulauf an 

Betroffenen in unserer Beratungsstelle. Unter den 112 Erstkontakten befinden sich 

allerdings auch einige Betroffene, die nicht in Niedersachsen wohnten und sich an 

KOBRA gewandt haben, aber von uns an Fachberatungsstellen in anderen 

Bundesländern vermittelt wurden.  

Von den 112 Erstkontakten handelte es bei 104 Erstkontakten um Frauen und 

Mädchen, die von Menschenhandel betroffen waren. Vornehmlich wurden die 

Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen und Dienstleistungen gezwungen. 

In Einzelfällen wurde zusätzlich oder ausschließlich ihre Arbeitskraft ausgebeutet.  

96 der 208 Klientinnen waren keine Erstkontakte aus dem Jahr 2009, sondern 

bereits vorher in der Beratung (sogenannte Fälle der Weiter- und Wiederbegleitung).  
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Abb 1: Betroffene, die sich im Berichtsjahr erstmals an KOBRA wendeten 

 

In vielen Fällen konnte KOBRA aufgrund der Aussagen der Betroffenen und der 

Begleitumstände (Ort des Antreffens, Arbeitsverhältnisse, Kontaktvermittlung) den 

Verdacht des Menschenhandels gewinnen. Bei der Verdachtsgewinnung waren die 

z.T. muttersprachliche Beratung, der Migrationshintergrund der Beraterinnen 

und/oder die Landeskenntnisse sowie die langjährige beraterische Erfahrung von 

Vorteil.  

 

Insgesamt 8 der 112 Erstkontakte waren Opfer von Zwangsverheiratung oder waren 

akut von Zwangsverheiratung bedroht.  

 

KOBRA hat im Berichtsjahr 2009 15 Betroffene des Menschenhandels zum Zwecke 

der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB) beraten und betreut. Unter anderem 

im Pflegebereich und in der Gastronomie rechnet KOBRA mit einem sehr großen 

Dunkelfeld. Ein hoher Anteil unserer von Arbeitsausbeutung betroffenen Klientinnen 

arbeite im Bereich Milieu. 

 

Von den 112 Erstkontakten sind insgesamt 9 Frauen und Mädchen über Bekannte, 

Verwandte und sonstige Privatpersonen, wie z.B. Kunden sexueller 

Dienstleistungen, zu KOBRA gekommen. 17 Betroffene sind von 

Gleichstellungsbeauftragten, Botschaften oder sonstigen Netzwerkpartnern an 

KOBRA vermittelt worden. Der Anteil an Frauen und Mädchen, die sich von selbst 

an KOBRA gewendet haben, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. 
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KOBRA verzeichnete für das Jahr 2009 insgesamt 38 Selbstmelderinnen. (Vorjahr: 

18).  

Durch die Polizeidienststellen wurde der Kontakt zu 31 Opfern hergestellt. Dies 

bedeutet insgesamt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2008: 23)  

Durch Frauenhäuser und Krankenhäuser wurde der Kontakt zu 16 Opfern 

hergestellt. Die von Krankenhäusern vermittelten Klientinnen waren auf Grund ihres 

schlechten gesundheitlichen Zustandes Patientinnen. Als Ursache für die 

gesundheitlichen Probleme wurde in Gesprächen mit dem Pflegepersonal dann die 

Menschenhandelsgeschichte ersichtlich. 

 

 

 

Abb. 2: Kontaktvermittlung durch verschiedene Institutionen  

 

Die Mehrzahl der insgesamt 112 Frauen und Mädchen waren Opfer des 

Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Sie wurden vornehmlich 

in Prostitutionsstätten (Bordellen, Clubs, Laufhäusern, etc.) sowie in 

Privatwohnungen zu sexuellen Handlungen gezwungen.  
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Abb. 3: Ort der ausgeübten Tätigkeit unter den Betroffenen, die Opfer des Menschenhandels 

zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung geworden sind 

 

Auch im Berichtsjahr 2009 kam wieder ein sehr großer Anteil der Frauen und 

Mädchen aus den Mittel- und Osteuropäischen Ländern (sog. MOE-Staaten). Von 

diesen Betroffenen kam der ganz überwiegende Teil aus EU-Ländern, wobei unter 

ihnen der höchste Anteil aus Polen und aus Bulgarien stammte. Aus Polen kamen 

23 Frauen und Mädchen und aus Bulgarien 25 Frauen und Mädchen. In Bulgarien 

stammten die Betroffenen häufig aus ethnischen Minderheiten. Um auf diese 

Entwicklung einzugehen, führten wir 2008 ein Präventions- und Vernetzungprojekt 

mit Bulgarien durch. 

Aus Rumänien, das am 1.1.2007 gleichzeitig mit Bulgarien der Europäischen Union 

beigetreten sind, kamen 4 Betroffene.  

Weit über die Hälfte der von Menschenhandel Betroffenen war zum Aufenthalt im 

Bundesgebiet berechtigt. Insgesamt 7 Betroffene besaßen die deutsche 

Staatsangehörigkeit, ganz überwiegend ohne einen Migrationshintergrund 

aufzuweisen. Der hohe Anteil von deutschen Staatsbürgerinnen, die in den letzten 

Jahren von Menschenhandel betroffen waren, setzt sich somit fort.  
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Abb. 4: Herkunft der Opfer nach Kontinenten. 

*MOE- Staaten: Russland, Weißrussland, Ukraine. 

 

 
Abb. 5: Herkunftsländer, die zum Zeitpunkt des 1.1.2007 Mitglieder der 

Europäischen Union sind. 

 

Von den 112 Opfern haben insgesamt 32 Frauen und Mädchen gegen die 

Täterinnen und Täter als Zeuginnen im Ermittlungsverfahren ausgesagt. 6 Frauen 

sagten im Strafverfahren aus.  



Seite 14 

Auswertung und Ausblick 

Die Statistik der Erstkontakte zeigt deutlich, dass die Anzahl der Betroffenen in 

Niedersachsen nicht zurückgeht und KOBRA den Zugang zu den Kientinnen 

deutlich verbessern konnte. Weiterhin wissen wir, dass wir nur einen Bruchteil der 

Betroffenen mit unserem Angebot erreichen können. Um unseren Zugang 

verstärken zu können, ist es besonders wichtig, zukünftig möglichst 

flächendeckende aufsuchende Arbeit und Streetwork von muttersprachlichen 

KOBRA-Beraterinnen aufzubauen.  

 

Auch nach 13-jährigem Bestehen von KOBRA ist es uns weiterhin ein großes 

Anliegen, dass die Sensibilisierungs- und Aufklärungsmaßnahmen fortgesetzt 

werden und sich die Entscheidungsebene mit dem Thema des Menschenhandels 

auch in Zukunft befasst.  

 

Hierbei muss bei der Konzeption und Implementierung von Maßnahmen gegen 

Menschenhandel der Fokus stärker auf den Schutz und die Unterstützung der 

Betroffenen sowie auf die Arbeit der Fachberatungsstellen gerichtet werden. Die 

zurzeit geltende Rechtslage sieht für die Betroffenen zwar eine Bedenk- und 

Stabilisierungszeit von einem Monat vor (§ 50 (2a) AufenthG). Während der Zeit, in 

der die Betroffene als Zeugin zur Verfügung steht und benötigt wird, sieht das 

Gesetz eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis vor (§ 25 (4a) AufenthG). Diese 

Vorschriften, die mit dem zweiten Änderungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz im 

Jahr 2007 in Kraft traten, sind jedoch nicht als zwingende Regelungen formuliert 

und die Durchsetzung ist immer wieder schwierig.  

 

Die Gesetzeslage sieht für die Betroffenen keine bedarfsgerechte Unterstützung 

vor. Dabei sind angemessene Vorkehrungen zum Schutz, zur medizinischen 

Versorgung und zur psychischen Stabilisierung nach Ansicht der Bundesregierung 

nicht nur aus humanitären Erwägungen geboten, sie dienen auch einer effektiven 

Strafverfolgung. Die Opfer sind in aller Regel die einzige Möglichkeit, ein 

Beweismittel zu erlangen. Die Neufassung des niedersächsischen 

Kooperationserlasses hat die Rechtsposition der Opfer zum Teil gestärkt. Die 

Aussage des Kooperationserlasses zu transportieren und ihn bekannt zu machen, 

wird eine große Aufgabe auch im Jahr 2010 sein.  
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III. Schwerpunkt der Beratungstätigkeit 

Die Betroffenen stammen aus den verschiedensten Herkunftsländern. Nach wie vor 

stammt eine bedeutende Anzahl aus Polen, Bulgarien und auch aus Deutschland. 

Wichtig für die Arbeit war auch im Berichtsjahr 2009 die Zusammenarbeit mit der 

Polizei. Schwierigkeiten bereitete uns in Einzelfällen die Abschiebepraxis einer 

Ausländerbehörde und die uneinheitliche behördliche Praxis.  

 

Schwierigkeiten durch uneinheitliche Praxis bei den Behörden 

Im Jahr 2009 sind Anrufe von der Polizei aus entfernten Teilen Niedersachsen 

häufiger gewesen als vorher. Die Entwicklung ist sicherlich auf die Fortbildungen bei 

der Polizei zurückzuführen, die von KOBRA regelmäßig und niedersachsenweit 

durchgeführt werden. Die Polizei wendet sich an uns mit Fragen, die mit der 

Ausreise, der Unterbringung, ausländerrechtlichen Problematik oder mit den 

finanziellen Leistungen der Betroffenen zu tun haben. Die Kontakte sind entweder 

auf die telefonischen Gespräche beschränkt, oder die Opfer werden an uns weiter 

vermittelt, zwecks psychosozialer Beratung, Prozessvorbereitung oder Begleitung 

bei der Ausreise. Da die Menschenhandelsopfer in unterschiedlichen Orten 

gearbeitet haben, aufgegriffen und untergebracht wurden, entstehen erhebliche 

Probleme bei der Feststellung der zuständigen Behörde für ihre Angelegenheiten. 

Hinsichtlich der Finanzierung herrscht immer wieder Unklarheit. Hinsichtlich der 

Aufenthaltserlaubnisse werden bei den Ausländerbehörden zum Teil die 

Voraussetzungen unterschiedlich gehandhabt. Grundsätzlich ist in Niedersachsen 

die Aufgriffskommune für Menschenhandelsopfer zuständig. Unverständlich ist uns, 

dass niedersächsische Behörden trotzdem abweichende Meinungen bezüglich der 

Zuständigkeit vertreten. Häufig versuchen die Behörden und Leistungsträger die 

Zuständigkeit von sich zu weisen und im Endeffekt bleibt die Betroffene zunächst 

eine Zeitlang ohne geklärten Aufenthaltsstatus und ohne finanzielle Unterstützung 

auf sich und auf uns angewiesen. Die ungeklärte finanzielle Situation erschwert die 

Unterbringung der Frauen. Teilweise scheint es uns, dass in jedem Einzellfall etwas 

neu erkämpft werden muss, wo eigentlich Klarheit und einheitliche Praxis herrschen 

sollte. Die gerechte und einheitliche Behandlung von Menschenhandelsopfern muss 

als eine Notwendigkeit verstanden werden.  

 

Abschiebung trotz umfassender Aussage  

In unserer Arbeit kommt es vor, dass Frauen eine Aussage zum Thema 

Menschenhandel machen und trotzdem Deutschland verlassen müssen, ohne dass 

sie als Zeugin vor Gericht ausgesagt haben. Nicht alle Opfer von Menschenhandel 
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werden vor Gericht benötigt. Manchmal gibt es beispielsweise schon genügend 

Zeuginnen. Besonders schwierig ist es, wenn die betroffenen Frauen in der 

Abschiebehaft sind und erst kurz vor dem Termin der Abschiebung aussagen. 

Diese Problematik trifft öfter auf Frauen aus Nigeria zu. Viele Frauen sind sehr 

eingeschüchtert. Sie sind instruiert worden, was sie im Falle einer Festnahme sagen 

sollen. Fast keine Frau gibt an, dass sie Opfer von Menschenhandel geworden ist. 

Die Täter/innen haben sie bedroht. Oft besteht Kontakt zu der Familie. So haben die 

Frauen Angst, dass ihrer Familie etwas zustoßen könnte, wenn sie mit der Polizei 

reden. Wenn dann aber der Abschiebetermin feststeht, ist die Angst zurück nach 

Nigeria zu müssen oft größer, als die Angst vor den Konsequenzen einer Aussage. 

Die Frauen befürchten, dass sie erneut nach Europa geschickt werden, um das 

fehlende Geld zu beschaffen. Sie haben Angst, nicht mehr aus diesem Teufelskreis 

heraus zu kommen. 

So erging es auch Frau O. Sie kommt aus Nigeria und wurde schon über ein Jahr 

ausgebeutet, als die Polizei sie festnahm. In dieser Zeit konnte sie schon einen 

Großteil des Geldes, das die Menschenhändler von ihr forderten  – insgesamt 

50.000 € - abbezahlen. Der Polizei erzählte sie nichts über ihren Hintergrund. Erst 

kurz vor der geplanten Abschiebung erzählte sie den Beamten in der Abschiebehaft 

der Justizvollzugsanstalt, dass sie Opfer von Menschenhandel sei. Im Anschluss 

machte sie bei der Polizei eine umfassende Aussage. Sie sagte auch im Rahmen 

einer richterlichen Vernehmung aus. Bemühungen, sie aus der Haft zu entlassen 

und ihr eine Aufenthaltserlaubnis oder erstmal eine Duldung auszustellen, schlugen 

fehl, da der zuständige Staatsanwalt die Notwendigkeit der Aussage für das spätere 

Gerichtsverfahren nicht bestätigte.  

So wurde Frau O. wenige Tage später abgeschoben. Wir haben für sie nichts weiter 

erreichen können, als im Vorfeld Kontakt zu einer Organisation in Nigeria 

aufzunehmen, die Opfer von Menschenhandel vor Ort unterstützt.  

Seit ihrer Rückkehr nach Nigeria wird Frau O. von der Täterin bedroht. Diese fordert 

das „fehlende“ Geld von ihr. Frau O. hat Angst in ihrem Heimatland, sie fühlt sich 

dort nicht sicher und lebt auch nicht bei ihrer Familie. 

Für die Beratung ist es sehr wichtig, dass wir die Frauen auch absichern können, 

wenn sie zu einer Aussage bereit sind. Vorraussetzung ist natürlich, dass die 

Betreffende auch glaubwürdig ist. Manchmal ist es für die Betroffenen gefährlicher 

eine Aussage zu machen und dann abgeschoben zu werden, als gar nichts zu 

sagen. 
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Zusammenarbeit mit der Polizei 

Die regelmäßigen Fortbildungen, die KOBRA niedersachsenweit für die Polizei 

durchführt, wirken sich positiv auf die praktische Zusammenarbeit aus. Die 

Kooperation mit der Polizei in Niedersachsen hat sich im letzten Jahr verbessert.  

Der regelmäßige Austausch mit dem Fachkommissariat Milieu der Polizeidirektion 

Hannover wirkt sich positiv aus. Die Zusammenarbeit verläuft ganz überwiegend 

gut.  

Auffallend war, dass sich Polizeidienstellen aus anderen Gebieten Niedersachsen 

häufiger als in den Vorjahren an uns gewandt haben. Dieser Trend freut uns 

besonders. 

Deutlich verbessert hat sich die Umsetzung der veränderten Zuständigkeit für den 

polizeilichen Opferschutz von Menschenhandelopfern. Bei den nun zuständigen 

Polizeidirektionen haben wir Kontakt zu konkreten Ansprechpartnern. Diese haben 

zum Teil noch im Berichtsjahr an Fortbildungen teilgenommen, die die zuvor 

zuständige Zeugenschutzdienststelle des Landeskriminalamtes durchgeführt hat.  

 

Betroffene aus Mittel- und Osteuropa  

KOBRA hat auch im Berichtsjahr 2009 zahlreiche Frauen aus den neuen EU-

Beitrittsländern beraten, u. a aus Polen und Bulgarien. Die Betroffenen Polinnen 

kamen zum Teil nach Niedersachsen, um die Möglichkeit der legalen 

Prostitutionsausübung wahrzunehmen. Sie meldeten sich formell als selbständig 

Erwerbstätige bei den Meldebehörden an, sind aber vermehrt als 

„Scheinselbständige“ in der Prostitution in Niedersachsen tätig. Im Hintergrund 

befanden sich oftmals Zuhälter/Bordellbetreiber, die sie im erheblichen Maße 

ausbeuteten. Zwar wurden die Frauen in aller Regel in ihren Herkunftsländern 

darüber aufgeklärt, dass sie in Niedersachsen der Prostitution nachgehen werden, 

wozu sie ihr Einverständnis erklärten, allerdings fehlten ihnen die notwendigen 

Informationen über die Art und Weise der Prostitutionsausübung in Niedersachsen, 

wie z.B. Regeln und Absprachen im Milieu zu Miete, Verpflegung und 

Kundenverkehr. Dabei verschwiegen die Frauen in aller Regel ihren Angehörigen, 

auf welche Weise sie Geld in Deutschland verdienen. Diese Angst- und 

Schamgefühle sowie die Geldschulden hindern die Frauen zumeist daran, ihre 

Zwangssituation und die damit verbundene Verletzung ihrer Rechte zu erkennen 

und sich an Dritte zu wenden. Teilweise fühlen sich die Betroffenen selbst für das 

Erlebte verantwortlich und verurteilen sich selbst.  
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Die bulgarische Opfer von sexueller Ausbeutung waren überwiegend den 

ethnischen Minderheiten zugehörig. Diese sprechen oftmals einen Dialekt, der eine 

Mischung aus Bulgarisch und Türkisch ist. Dolmetscherinnen beider Sprachen 

können die Frauen nicht immer verstehen. Die Kommunikationsschwierigkeiten sind 

darüber hinaus durch die relativ weit verbreitete Schwierigkeiten der Opfer mit dem 

Lesen und dem Schreiben begründet. Die bulgarischen Klientinnen wollen häufig 

schnellstmöglich in ihr Heimatland zurückkehren. Eine neue Entwicklung ist jedoch, 

dass einige der bulgarischen Frauen später zum Zweck der Zeuginnenvernehmung 

für den deutschen Strafprozess wieder anreisen. 

 

Deutsche Frauen als Opfer von Menschenhandel 

Zunehmend suchen auch deutsche Betroffene die Beratungsstelle von KOBRA auf. 

Der Straftatbestand des Menschenhandels erfordert nicht, dass die Betroffene aus 

dem Ausland kommt oder eine Grenze übertreten wurde. Viele der deutschen 

Frauen waren minderjährig, als sie zur Prostitution gezwungen wurden. Viele der 

deutschen Betroffenen waren minderjährig, als sie zur Prostitution gezwungen 

wurden. Auffällig ist, dass die meisten einen schwierigen familiären Hintergrund 

haben. Es fehlt ihnen an Rückhalt in der Familie oder sonstigen sozialen 

Netzwerken. Die Täter bedrohen die Betroffenen oft massiv. Die jungen Frauen 

hatten häufig große Angst, von dem Geschehenen zu erzählen. Bei der Beratung 

und Begleitung der deutschen Frauen sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. 

Gerade bei den jungen Frauen stellt sich die Frage, wie die Eltern angesprochen 

werden können. In mehreren Fällen verstärkte Drogenkonsum die Abhängigkeit von 

den Tätern. Die Betroffenen empfanden oft ein großes Schamgefühl. Das Erlebte 

hat die jungen Frauen traumatisiert. Viele wünschen sich eine Berufsausbildung, 

sind aber den Anforderungen psychisch nicht gewachsen. Ein wichtiger Bestandteil 

der Beratungsarbeit ist daher, mit den Betroffenen kleine Ziele zu formulieren.  

 

Vermittlung afrikanischer Frauen durch die Malteser Migranten Medizin 

„Hallo, mein Name ist Bessy, ich habe hier eine afrikanische Bekannte, die einen 

Termin bei Ihnen braucht. Wann kann ich mit ihr vorbei kommen?“ So oder ähnlich 

nehmen einige afrikanische Frauen Kontakt zu uns auf. Meistens haben sie unsere 

Telefonnummer von der Malteser Migranten Medizin erhalten. Diese bieten eine 

wöchentliche Sprechstunde für Menschen ohne Papiere in Hannover. Wenn die 

Betroffenen dann zu KOBRA vermittelt werden, erzählen sie nicht im ersten 

Gespräch von ihren Erlebnissen, oft suchen sie erst eine sichere Unterkunft. Später 
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stellt sich dann heraus, dass sie unter falschen Versprechungen nach Deutschland 

gebracht worden sind und hier gezwungen wurden, der Prostitution nachzugehen.  

 
Schwierigkeiten mit den Botschaften bei Beschaffung von Papieren  

Einzelne Betroffene bestimmter Herkunftsstaaten, die wichtige Zeuginnen in 

erfolgreichen Menschenhandelsverfahren waren und sich seither aus 

Gefährdungsgründen in Deutschland aufhalten, bekommen von den Botschaften 

ihrer Herkunftsstaaten keine Passpapiere ausgestellt. Diese Problematik taucht 

immer dann auf, wenn die Pässe durch die Menschenhändler abgenommen wurden 

oder wenn die Reisepässe durch Zeitablauf ihre Gültigkeit verloren haben. 

Schwierigkeiten ergeben sich immer wieder mit der ukrainischen, russischen und 

weißrussischen Botschaft. Die Gründe für die praktische Unmöglichkeit, 

Passpapiere zu erhalten, resultieren direkt aus der Betroffenheit von 

Menschenhandel, dessen Gefahrenpotential von den Herkunftsländern nicht 

anerkannt wird. Die Betroffenen sollen sich, nach der Aufforderung der Botschaften, 

als legal aus dem Heimatland ausgereiste und sich in Deutschland befindende 

Bürgerinnen des jeweiligen Landes melden. Für diese Registrierung ist aber 

Voraussetzung, dass sie einen gültigen Reisepass und einen unbefristeten 

Aufenthaltsstatus für das Bundesgebiet vorweisen können. Außerdem müssen sie 

für die Registrierung persönliche Angaben machen, die sie und ihre Familien 

gefährden könnten, wenn die Täter von ihnen Kenntnis erlangen. Alternativ gibt es 

nur die Möglichkeit, einen Ersatzreisepass von der Botschaft zu erhalten, so dass 

sie in ihr Heimatland einreisen dürfen, um vor Ort einen Reisepass zu beantragen. 

In ihr Heimatland zu reisen, in dem sie gefährdet sind, ist für die Betroffenen 

unvorstellbar. Es würde für die Betroffenen bedeuten, sich im Heimatland mit den 

gegebenenfalls neuen Familiennamen und dem Familienstand bekannt zu machen 

und sich damit den Tätern auszuliefern. Praktisch bedeutet das, dass die 

Passbeschaffung weder in der Botschaft noch im Heimatland möglich ist. Es erfolgt 

von diesen Botschaften leider auch keine schriftliche Ablehnung des Antrags auf 

Passpapiere. Auch stellen die deutschen Ausländerbehörden in diesen Fällen keine 

deutschen Passersatzpapiere aus, weil die Verweigerung der Botschaften des 

Heimatlandes nicht schriftlich vorgelegt werden kann und die besondere Situation 

der Betroffenen bedauerlicherweise nicht anerkannt wird.  

Einzige Möglichkeit bleibt eine polizeiliche Bestätigung der aktuellen Gefährdung 

durch die Einreise ins Herkunftsland mit dem Zweck der Passbeschaffung. Diese 

Gefährdung kann nach erfolgreichen und abgeschlossenen 

Opferschutzmaßnahmen oft von keiner Stelle mehr nachgewiesen werden. Solange 

die Betroffenen das Risiko der Einreise ins Herkunftsland nicht eingehen, gibt es 
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häufig auch keine Anhaltspunkte für die Gefährdung. Es erscheint uns paradox, 

diesen Zustand durch eine Reise ins Heimatland zu gefährden. 

Auch wir stellen in diesen Fällen fest, dass diese ehemaligen Opferzeuginnen nach 

der Verurteilung der Täter hinsichtlich der Gefährdung durch die Täter oft auf sich 

allein gestellt sind. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit mit Polizei, 

Opferschutz, Justiz und anderen deutschen Behörden werden die Zeuginnen in 

diesem aus dem Menschenhandel resultierenden Problem nicht unterstützt.  

 

Fälle des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung  

Seit dem Jahr 2005 enthält das Strafgesetzbuch nicht mehr nur die Strafbarkeit des 

Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sondern auch den 

Tatbestand des Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsaubeutung. Wir haben in 

den letzten Jahre in Einzelfällen Betroffene des Menschenhandels zum Zweck der 

Arbeitsausbeutung beraten, die nicht innerhalb der Branche der sexuellen 

Dienstleistungen ausgebeutet wurden. Es handelte sich zum Teil um 

Arbeitsverhältnisse aus dem Bereich des Milieus, wie beispielsweise die Tätigkeit 

einer Wirtschafterin in einem Bordellbetrieb oder die Tätigkeit an der Theke. Eine 

andere Betroffene war als Pflegekraft in einem privaten Haushalt tätig. Eine weitere 

Klientin wurde in der Gastronomiebranche ausgebeutet.  

Mit großem Interesse beobachten wir die Entwicklungen des bundesweiten 

Ermittlungsverfahren „Chinesische Schnellköche“ und des Strafverfahrens, in dem 

drei Personen aus Isernhagen bei Hannover vor dem Landgericht Hannover 

angeklagt sind. Wir vermuten eine erhebliches Dunkelfeld in diesem Deliktsbereich. 

Und sehen für die Zukunft den Bedarf, in Niedersachsen für Fälle der 

Arbeitsausbeutung ebenfalls ein Kooperationskonzept zu haben. 

 

Bedarf an aufsuchender Arbeit und Streetwork 

Beraterinnen von KOBRA leisteten im Jahr 2005 und 2007 im Rahmen von 

Projekten verstärkt aufsuchende Arbeit. Durch Recherche im Internet und in den 

lokalen Zeitungen ermittelten wir Adressen von Orten der Wohnungsprostitution in 

Wolfsburg. Wir suchten diese Wohnungen auf und nahmen dort Kontakt zu den 

angetroffenen Frauen auf. Die Beraterinnen verteilten verschiedensprachiges 

Informationsmaterial zu Hilfsangeboten und Gesundheitsprävention und boten 

Beratung an. Die aufsuchende Arbeit führte zum Teil unmittelbar, oft aber auch 

mittelbar oder mit zeitlicher Verzögerung zu mehreren Kontakten zu Betroffenen, die 

sich selbst bei KOBRA meldeten. Wir möchten derartige aufsuchende Arbeit 

kontinuierlich fortführen.  
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IV. Schwerpunkte der Koordinierungstätigkeit 

 

Schwerpunkt der Koordinierungstätigkeit war der Einsatz für die Verbesserung der 

Bedingungen für die Betroffenen. Dies erfolgte durch Gremienarbeit, Schulungen 

und Fortbildungen, Vernetzung, Verbesserung der Zusammenarbeit mit 

Kooperationspartnern und die Schulung und Sensibilisierung von Justiz und Polizei. 

Wir begleiteten einen polnischen Strafprozess, der durch unsere deutsch- 

polnischen Projekte der Vorjahre positive Impulse erhalten hatte. 

Neuerungen gab es durch das Inkrafttreten der Bundesverwaltungsvorschriften und 

des zweiten Opferrechtsreformgesetzes.  

Außerdem versuchten wir weiterhin, die breite Öffentlichkeit mit dem Thema 

Menschenhandel zu erreichen, was wir im Berichtsjahr durch das Organisieren einer 

Lesung der Autorin Mary Kreutzer verfolgten. 

 

Lesung aus dem Buch „ Ware Frau“  – Veranstaltung mit Mary Kreutzer 

In den letzten Jahren hatten wir vermehrt Klientinnen aus Afrika, besonders aus 

Nigeria. Für alle Beteiligten sind die Hintergründe der Frauen immer noch schwierig 

zu verstehen. Nur wenige Frauen sind bereit, eine Aussage zu machen. Viele 

befürchten Schikanen sich selbst und ihren Familien gegenüber. Um dies besser zu 

veranschaulichen, luden wir Mary Kreutzer ein, die gemeinsam mit Corinna Milborn 

das Buch „ Ware Frau“ geschrieben hat. Zu dieser Veranstaltung luden wir die breite 

Öffentlichkeit aber auch Fachpublikum ein, wie Polizei, Rechtsanwälte/innen, 

Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörden, Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern. 

Frau Kreutzer berichtete von ihren Besuchen in Frankfurt, Wien, Zürich, Turin, 

Lagos und in nigerianischen Dörfern. Sie beschrieb die verschiedenen Routen und 

qualvollen Reisen von Afrika nach Europa, ging der Rolle von Polizei und Behörden 

nach und sprach mit den Freiern in Europa. Sie schilderte auch den Kontakt zu 

afrikanischen Organisationen, die dort den Frauenhandel bekämpfen und 

zurückgekehrte Opfer unterstützen. Frau Kreutzer machte in ihrem Vortrag die 

Situation der Frauen und ihrer Familien deutlich. Sie ging auf den „Voodoo Kult“ ein 

und auch auf die großen Schwierigkeiten der Frauen, sich daraus zu befreien. 

Die Veranstaltung hat den Lebensweg der Menschenhandelsopfer verdeutlicht und 

auch aufgezeigt, warum sich nur wenige Frauen aus der erzwungenen Prostitution 

befreien können. 

Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Kulturzentrum Pavillon statt und 

wurde gefördert von dem Referat für Frauen und Gleichstellung der 

Landeshauptstadt Hannover und dem Bistum Hildesheim. 
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Bundesverwaltungsvorschriften in Kraft 

Die neuen Bundesverwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz, 

Freizügigkeitsgesetzt/EU u. a. sind seit September 2009 in Kraft. Die 

Bundesverwaltungsvorschriften (BVWV) haben in der Praxis eine große Bedeutung. 

Sie enthalten einige wesentliche Verbesserungen.  

Zu § 15 a Abs. 1 AufenthG stellen die BVWV (15a.1.5.2) klar, dass ausländische 

Opfer von Menschenhandel, sobald Anhaltspunkte für ihre Opfereigenschaft 

bestehen, nicht in Sammelunterkünften untergebracht werden. 

Zu der Aufenthaltserlaubnis für aussagebereite Zeuginnen gemäß § 25 Abs. 4 a 

AufenthG konkretisieren die BVWV (25.4a.1.1), dass für den erforderlichen Abbruch 

des Kontaktes der Zeugin zu den Tätern eine Kontaktaufnahme durch die Täter für 

die Zeugin nicht nachteilig sein darf. Da die Täter häufig Kontakt aufnehmen, ohne 

dass die Zeuginnen dies verhindern können, ist dies besonders praxisrelevant. 

Zu § 26 Abs. 1 S. 3 AufenthG, stellen die BVWV (26.1.3.) klar, dass es sich bei der 

Möglichkeit, die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs 4 a für länger als für sechs 

Monate zu erteilen, nicht um eine Ausnahmeregelung im eigentlichen Sinne handelt. 

Schon in begründeten Fällen kann die Ausländerbehörde die Erlaubnis für einen 

längeren Zeitrum aussprechen. Dies trägt zur Stabilisierung der Zeuginnen bei. 

Zur Bedenk- und Stabilisierungszeit des § 50 Abs. 2 a AufenthG regeln die BVWV 

(50.2a.1.2), dass für die erforderlichen „konkreten Anhaltspunkte“ für ein 

Menschenhandelsopfer, die plausible Aussage des Opfer grundsätzlich ausreicht. 

Ausreichen können auch Hinweise der Fachberatungsstellen.  

Die vollständigen BVWV sind zu finden unter:  

http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2009/0669-09.pdf 

 

Zweites Opferrechtsreformgesetz in Kraft 

Durch das im Jahr 2009 in Kraft getretene 2. Opferrechtsreformgesetz wurden 

verschiedene Änderungen in der Strafprozessordnung aufgenommen, die 

Betroffene von Menschenhandel zum Teil stark betreffen. Nach wie vor haben 

Opferzeuginnen als Verletzte nach § 232 und 233 StGB die Möglichkeit der 

Bestellung eines für sie kostenlosen Opferanwaltes. Eine erfreuliche Änderung 

durch das Zweite Opferrechtsreformgesetz war die Verbesserung der 

Informationsrechte für Opferzeuginnen (§ 406 StPO) und die Erweiterung des 

Straftatkatalogs, der zur Nebenklage berechtigt. Neu aufgenommen sind nun z. B. 

Kinderhandel nach § 236 StGB und besonders schwere Fälle der Nötigung, z. B.  

Zwangsverheiratung (§ 240 Abs. 4 StGB), als nebenklagefähige Delikte. 
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Wir begrüßen auch, dass der Nebenklägerbeistand nicht mehr möglichst im 

Gerichtsbezirk zugelassen sein soll (§ 142 Abs. 1 Satz 2 StPO), was die Auswahl 

einschränkte. Es steht also nun ein größere Auswahl an spezialisierten und 

vertrauenswürdigen Anwälten zur Verfügung. Erfreulich ist auch, dass Opferzeugen 

nun erlaubt sein soll, Daten wie z. B. den Wohnort nicht anzugeben (§ 68 Abs. 2 

und Abs. 4 StPO) und dass diese Daten in der gesamten Akte unkenntlich gemacht 

werden können. 

 

Bevorstehende Richtlinie der EU Kommission  

Wir erwarten für das Jahr 2010 eine „Richtlinie des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum 

Opferschutz sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates“. 

Aufgrund von Änderungen durch den Lissabonvertrag wird die Fortentwicklung des 

Regelungsgehalts des Rahmenbeschlusses aus dem Jahr 2002 durch eine 

Richtlinie erfolgen. Die Richtlinie wird die strafrechtlichen und strafprozessualen 

Vorschriften des Menschenhandels betreffen, sowie sich mit der Unterstützung der 

Opfer und der Prävention befassen.  

 

Kaum praktische Anwendung der Opferschutzrichtlinie in Niedersachsen 

Die Neuerungen des Aufenthaltsgesetzes aus dem Jahr 2007, mit denen der 

Gesetzgeber die Umsetzung der Opferschutzrichtlinie bezweckte, wird in der Praxis 

selten angewandt. Besonders die Ausreisefrist nach § 50 Abs. 2 a AufenthG aber 

auch die Aufenthaltserlaubnis für Zeuginnen nach § 25 Abs. 4 a AufenthG kommen 

in Niedersachsen kaum zur Anwendung. Diese Erfahrung wird durch den 

Migrationsbericht bestätigt. Der Bericht wird durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung herausgebracht. In dem 

Migrationsbericht werden bundesweit für 2008 nur 22 Fälle und für 2009 nur 45 

Fälle der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 a verzeichnet. Die Fälle der 

Ausreisefrist (Bedenk- und Stabilisierungsfrist) sind noch wesentlich seltener. 

 

Koalitionsvertrag verspricht Änderungen hinsichtlich Betroffener von 

Zwangsverheiratung 

Die Kontakte wegen drohender oder vollzogener Zwangsverheiratung steigen bei 

uns und auch bundesweit bei anderen Fachberatungsstellen an. Der 

Koalitionsvertrag (Seite 107, Zeilen 5134 ff.) erwähnt eine geplante Verbesserung 

der Regelungen hinsichtlich Zwangsverheiratung und stellt zivilrechtliche und 

aufenthaltsrechtliche Änderungen in Aussicht. Für eine Verbesserung der Stellung 
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der von Zwangsverheiratung Betroffenen oder Bedrohten fordert KOBRA spezielle 

Bestimmungen im Aufenthaltsgesetzes. Wir fordern die Anwendung der 

Härtefallklausel des § 31 (Abs. 1, Nr. Abs. 2) AufenthG für Fälle der Zwangsheirat 

und damit ein eigenständiges Aufenthaltsrecht der Betroffenen schon vor 

zweijährigem Bestehen der ehelichen Lebensgemeinschaft. Außerdem fordern wir 

eine Ausnahme von § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG für Fälle von Zwangsverheiratung 

im Ausland. Denn von Zwangsverheiratung betroffene Personen sollen nicht ihren 

Aufenthaltstitel verlieren, wenn sie sich länger als sechs Monate außerhalb des 

Bundesgebietes befinden. Tatsächlich müssen auch die zivilrechtlichen Aspekte 

beachtet werden. Erforderlich wäre der Wegfall des Trennungsjahres bei 

Scheidung. Außerdem bedarf es besonderer Regelungen für Unterhaltsansprüche 

oder erbrechtliche Ansprüche. KOBRA setzt sich darüber hinaus ein für sichere 

Unterkünfte für jugendliche und erwachsene Betroffene.  

 

Kein Zeugnisverweigerungsrecht für unsere Beraterinnen  

Leider haben unsere Beraterinnen weiterhin kein Zeugnisverweigerungsrecht im 

Strafprozess, wie dies andere Berufsgruppen haben. Nach § 52 StPO können z. B. 

Psychotherapeuten, Apotheker, Hebammen oder Mitarbeiter der 

Schwangerschaftskonflikt- oder Drogenberatung die Aussage verweigern.  

Für unsere Beraterinnen kann es zu der Situation kommen, dass sie als Zeugin im 

Strafprozess aussagen müssen, was das Vertrauensverhältnis zur Klientin stark 

beeinträchtigt.  

 

Keine Ratifizierung der Europaratskonvention ETS 197  

Die Europaratskonvention Nr. 197 zur Bekämpfung des Menschenhandels ist nach 

wie vor von Deutschland zwar gezeichnet, aber nicht ratifiziert.  

 

Entwicklungen nach Neufassung des niedersächsischen 

Kooperationserlasses  

Im August 2008 war der neue niedersächsische Kooperationserlass für die 

Zusammenarbeit in Fällen von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung in Kraft 

getreten (Gem. RdErl. d. MI, d. MS u. d. MJ v. 11.7. 2008). Der Erlass betrifft die 

Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Ausländer- und 

Leistungsbehörden, Fachberatungsstellen und nun auch der Agenturen für Arbeit 

und Jugendämter. KOBRA hatte zu den Entwurfsfassungen mehrmals Stellung 

genommen. Der Erlass enthält aus unserer Sicht mehrere deutliche 

Verbesserungen aber auch spürbare Verschlechterungen.  
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Positiv ist, dass der persönliche Anwendungsbereich gegenüber dem Alterlass 

erweitert wurde. Unter die Definition der Betroffenen in Ziffer 1 des Erlasses fallen 

nun endlich auch diejenigen Betroffenen, die hinsichtlich ihrer Aussagebereitschaft 

noch unentschlossen sind oder endgültig nicht bereit oder in der Lage sind.  

Zu unserem Bedauern enthält der Erlass in Ziffer 2.4 eine veränderte Zuständigkeit 

für den polizeilichen Opferschutz. Nun ist nicht mehr die Zeugenschutzdienststelle 

des Landeskriminalamtes, sondern die am Wohnort der Betroffenen zuständigen 

Polizeiinspektionen zuständig. Der spezielle Opferschutz, den das 

Landeskriminalamt für die Betroffenen von Menschenhandel zuvor durchführte, 

wurde ersetzt durch einen allgemeinen Opferschutz für alle Gewalttaten. Die 

Betroffenen von Menschenhandel werden jedoch oftmals von Bereichen der 

organisierten Kriminalität bedroht. Dem besonderen Gefährdungspotential der 

organisierten Kriminalität wird so nicht mehr Rechnung getragen.  

 

Mittlerweile steht erfreulicherweise die konkrete Zuständigkeit bei den 

Polizeidirektionen fest, so dass Ansprechpartner für den Opferschutz der 

Betroffenen von Menschenhandel bekannt sind. Seitens der 

Zeugenschutzdienststelle des Landeskriminalamtes finden nun Schulungen der 

zuständigen Personen an allen sechs Polizeidirektionen statt, an denen KOBRA 

aktiv beteiligt ist. Dieser positiven Auswirkungen dieser Schulungen und Vernetzung 

bemerken wir bereits in der Zusammenarbeit mit den zuständigen Opferschützern.  

 

Die Ziffer 2.8 des Erlasses enthält eine Klarstellung der Leistungsansprüche, die 

neue EU-Bürgerinnen unseres Erachtens benachteiligt. Der Erlass gibt vor, dass 

diese ebenso wie Drittstaaterinnen nach dem AsylbLG alimentiert werden. Unseres 

Erachtens haben sie Anspruch auf Leistungen nach SGB II und in Einzelfällen nach 

SGB XII. Wir stützen uns hierbei auf ein Gutachten der Rechtsanwälte Bosse und 

Schmidt (Eine Kurzfassung des Gutachtens ist bei KOBRA erhältlich). Unsere 

Auffassung wird von der Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Frauenhandel geteilt. 

Insofern besteht hier dringender Änderungsbedarf.  

Der vollständige Erlass befindet sich im Internet unter www.kobra-

beratungsstelle.de, „rechtliches“)  

 

Erfolge aus dem dreijährigen Projekt mit Polen: Polnisches Strafverfahren  

Wir hatten in den Jahren 2006-2007 Fachtagungen mit ExpertInnen aus Großpolen 

und Niederschlesien durchgeführt. Im Jahr 2008 hatten wir ein Austauschprojekt mit 

je einer Austauschwoche in Niedersachsen und in Polen für je drei Polizeibeamte 
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jedes Landes durchgeführt und einen anschließenden gemeinsamen Workshop. Wir 

danken dem Land Niedersachsen für die Finanzierung dieses 

grenzüberschreitenden Projektes in den Jahren 2006 bis 2008. Die vollständigen 

Dokumentationen aller drei Projekte mit Polen befinden sich auf www.kobra-

beratungsstelle.de unter „Archiv“.  

Aus den Projekten entstand spontan grenzüberschreitende, polizeiliche 

Zusammenarbeit und beraterische Zusammenarbeit in mehreren konkreten 

Verfahren und eine verbesserte Zusammenarbeit, für die das folgende Beispiel 

steht. Es verdeutlicht, dass eine stringende, grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

in einem speziellen Ermittlungsverfahren bei vertrauensvoller Opferbetreuung und 

gutem Opferschutz die besten Voraussetzungen für ein Strafverfahren schaffen. 

 

Das Stettiner Verfahren und die Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei 

Im August 2008 hat sich die Polizei aus Stettin/ Polen bei KOBRA gemeldet, da sie 

über eine betroffene Frau von uns erfahren hatte. Zu dem Zeitpunkt wurde ein 

polnischer Beschuldigter unter dem Verdacht des schweren Menschenhandels in 

über 20 Fällen in Polen vorläufig festgenommen. Die Rechtshilfeersuchen wurden 

schon eingeleitet. Die Anklage sollte in Polen erfolgen. Es wurde mitgeteilt, dass es 

Opfer in Deutschland bzw. in Niedersachsen in diesem Verfahren gibt, die schon 

mehrere Aussagen bei der Polizei in Stettin gemacht hatten. Die Opfer seien einige 

Frauen, die in Deutschland zur Prostitution gezwungen wurden. Um ein Ermittlungs- 

und Gerichtsverfahren in Polen weiter zu führen, seien die Zeuginnenaussagen vor 

Gericht erforderlich. An uns wurde die Frage gerichtet, ob wir die Opferzeuginnen 

kennen oder bereit wären mit ihnen Kontakt aufzunehmen, um sie zu beraten. 

Die Staatsanwaltschaft aus Stettin hat uns eine Liste mit den Namen der Frauen 

geschickt mit der Bitte, die Frauen, die aktuell noch in Deutschland leben, zu 

betreuen und für den bevorstehenden Prozess in Polen vorzubereiten. Es stellte 

sich heraus, dass einzelne Frauen schon in unserer Beratung waren. Die Kontakte 

zu ihnen entstanden sowohl durch die aufsuchende Arbeit in Modellwohnungen als 

auch durch die Frauen selbst, die sich bei uns telefonisch gemeldet hatten. Auf 

diesem Wege haben wir fünf Frauen betreut und zu dem Gerichtstermin nach Stettin 

begleitet. Es fanden zahlreiche Telefongespräche mit den Justizbehörden aus Polen 

statt. Zeitgleich fand das Austauschtreffen des Projektes 2008 statt und die 

Einzelheiten konnten persönlich zwischen dem zuständigen Stettiner Polizeibeamte 

und unserer Beraterin besprochen werden, wie z. B. der Ablauf der Einreise nach 

Polen zu den Gerichtsterminen mit den Betroffenen etc.  
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Das Gerichtsverfahren wurde im Jahr 2009 eröffnet. Das polnische Gericht war 

bezüglich des Gerichtstermins sehr entgegenkommend. Die Terminierung erfolgte 

so, dass unserer Beraterin alle fünf Opferzeuginnen am selben Tag zu Gericht zu 

begleiten konnte. Alle sagten an diesem Tag abschließend aus, ohne zu einem 

weiteren Termin geladen zu werden. 

Die Prozessvorbereitung fand mit allen Beteiligten, mit den Zeuginnen und dem 

zuständigen Polizisten an einem externen Ort statt. Die Zeuginnen wurden auf 

ihrem Weg zu Gericht von der Polizei geschützt. Dadurch konnten auch die Ängste 

und Befürchtungen der Frauen vor dem Prozess und in dem gesamten 

Gerichtsverfahren ein wenig gemildert werden. Obwohl der Prozess unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wurde der Beraterin die Anwesenheit 

gestattet. Das Verfahren nimmt bisher aus Sicht der Opferzeuginnen einen guten 

Verlauf und wir sind zuversichtlich, dass es bald abgeschlossen werden kann. 

 

Erfolgreicher Einsatz des Flyers aus dem Projekt mit Bulgarien 

Mit unserer Partnerorganisation La Strada/Animus in Sofia hatten wir im Jahr 2008 

ein „ Präventions- und Vernetzungsprojekt“  durchgeführt. Bei einem Besuch in 

Bulgarien hatte sich unser Verein mit den Kolleginnen von La Strada in Sofia 

vernetzt und wir hatten Treffen mit verschiedenen Kooperationspartnern wie IOM 

und einer Repräsentantin der Polizei. Kurze Zeit später hatten uns die Kolleginnen 

zur Vernetzung in Niedersachsen besucht und wir hatten ebenfalls Treffen mit 

unseren Kooperationspartnern. Im Anschluss haben wir einen gemeinsamen Flyer 

zur Prävention entworfen und gedruckt. Er wird mit Hilfe bulgarischer NGOÂs in den 

typischen Herkunftsregionen in Bulgarien an potentielle Opfer verteilt. 
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Um auch die bulgarischen Betroffenen in Niedersachsen erreichen zu können, 

haben wir einen weiteren Flyer mit Piktogrammen entworfen und einige Exemplare 

drucken lassen. Viele bulgarische Opfer haben Schwierigkeiten mit dem Lesen und 

dem Schreiben. Unsere Beraterinnen setzen den Flyer mittlerweile erfolgreich 

vornehmlich im Rahmen von Streetworks ein. 
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Mitgliedschaft im Landesfrauenrat Niedersachsen e.V., Landespräventionsrat 

und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen 

KOBRA/Phoenix e.V. ist seit 1. 12. 2007 Mitglied des Landesfrauenrates 

Niedersachsen e.V. Im Berichtsjahr war KOBRA Mitglied der Arbeitsgruppe 

„Gewalt“, die eine Fachtagung zu den Themen häusliche Gewalt und sexualisierte 

Gewalt für April 2010 vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit dem Landesfrauenrat 

Niedersachsen e.V. ist ein wichtiger Bestandteil der Koordinierungstätigkeit.  

Im Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. arbeitet KOBRA in den Arbeitskreisen 

„Osteuropa“ sowie „Gewalt“ mit. 

 

Forderungen hinsichtlich Betroffener von Menschenhandel 

KOBRAs politische Forderungen sind, den Ausbau des Opferschutzes und 

menschenrechtliche Standards im Umgang mit den Betroffenen entsprechend den 

internationalen Vorgaben in Niedersachsen weiter voranzutreiben.  

Die derzeit geltende Rechtslage sieht weder einen wirksamen Schutz noch eine 

wirksame Unterstützung der Menschenhandelsopfer vor, obwohl diese oft 

Repressalien seitens der Täterkreise ausgesetzt und/oder traumatisiert sind1. Es 

gibt keine von der Aussagebereitschaft unabhängige Möglichkeit des Aufenthalts 

über die 4- Wochenfrist hinaus. 

 

Die Forderungen lauten im Einzelnen:  

1. sicherer Aufenthaltsstatus für Opfer des Menschenhandels, 

2. sichere Unterbringung und eine bedarfsgerechte Unterstützung, 

3. finanzielle Absicherung der Fachberatungsstelle, 

4. kontinuierliche Fortbildungen für Polizei und Justiz, 

5. Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Polizei, 

Fachberatungsstelle und Justiz im Vorgehen gegen Menschenhandel.  

Die Forderungen zu 1. und 2. orientieren sich an den internationalen Vorgaben 

sowie an den Empfehlungen der Bundesregierung. Die für Deutschland und 

Niedersachsen verbindlich geltende EU-Richtlinie 2004/81 (sog. 

Opferschutzrichtlinie), das sog. Palermoprotokoll der Vereinten Nationen2 sowie die 

Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels Nr. 197 sehen neben 

der Schaffung eines Aufenthaltstitels für einen befristeten Aufenthalt bis zum 

Verfahrensende3 die Etablierung einer vorgelagerten Bedenk- und 

Stabilisierungszeit für Opfer des Menschenhandels von mindestens vier Wochen 
                                                 
1 So auch Bundeskriminalamt, Herz/Minthe, Straftatbestand Menschenhandel –Verfahrenszahlen und 
Determinanten der Strafverfolgung, 2006, S. 200f.  
2 S. Seite 1.   
3 Art. 8 der Richtlinie; Art. 6 des Palermoprotokolls; 14 der Europaratskonvention.  



Seite 31 

vor4. Von der Bundesregierung wird die Gewährung eines humanitären 

Aufenthaltstitels über das Prozessende hinaus nach US-amerikanischem und 

italienischem Vorbild empfohlen5.  Ferner sieht das internationale Recht die sichere 

Unterbringung, die Stabilisierung der Opfer einschließlich der erforderlichen 

medizinischen Hilfe nebst der angemessenen psychologischen und 

psychotherapeutischen Behandlung vor6.  

Angemessene Vorkehrungen zum Schutz, zur medizinischen Versorgung und zur 

psychischen Stabilisierung sind nach Ansicht der Bundesregierung nicht nur aus 

humanitären Erwägungen geboten. Die Opfer sind in aller Regel die wichtigsten 

Zeuginnen und Zeugen, weshalb „ihre Anwesenheit bis zum rechtskräftigen 

Abschluss des Strafverfahrens erforderlich“ ist7.  

 

Studien belegen, dass die Betreuung der Opfer durch Fachberatungsstellen wie 

KOBRA nicht nur aus menschenrechtlichen Gesichtspunkten zwingend erforderlich 

ist, sondern sich auch positiv auf die Mitwirkung der Betroffenen im Strafverfahren 

auswirkt8. Die sichere Finanzierung von KOBRA war daher die Forderung zu 3). 

 

Die Forderungen zu 4. und 5. resultieren aus der Erfahrung, dass die Identifizierung 

und die Vernehmung von Opfern ein geschultes Personal bei der Polizei 

voraussetzt. Gleichzeitig erfordert der Schutz der Betroffenen eine interdisziplinäre 

Kooperation zwischen Polizei, Fachberatungsstellen und Justiz.  

 

 

Stefanie Heye MLE 

Koordinatorin/ Volljuristin 

 

 

Anlagen: 

1. Veranstaltungen (geändert 21.12.10) 

2. Statistik der Erstkontakte 

3. Statistik der Weiter- und Wiederbegleitung 

4. Presseartikel 

                                                 
4 Art. 6 der Richtlinie; Art. 13 der Europaratskonvention.  
5 Renzikowski in: Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Prostituierten, BMFSFJ, Kapitel B. S. 59.   
6 Art.7 + 9 der Richtlinie; Art. 6 des Palermo-Protokolls; Art. 12 der Europaratskonvention.  
7 Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Prostituierten, BMFSFJ, Kapitel B. S. 58.   
8 Bundeskriminalamt, Herz/Minthe, Straftatbestand Menschenhandel –Verfahrenszahlen und 
Determinanten der Strafverfolgung, 2006, S. 205f.  
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  V e r a n s t a l t u n g e n / T a g u n g e n 
Januar Hannover AK „Frauen-Sucht-Prostitution“ Thema „Traumatisierung von Betroffenen des Menschenhandels“, Referentin 

Februar  Hannover AK Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung der Region Hannover, Referentin 

März Hannover Fachtagung Zwangsheirat, Referentin 

Juni Hannover „Europameisterschaft 2012 in Polen und Ukraine“, Delegation der polnischen Polizei bei der PD Hannover zum 
Erfahrungsaustausch bezüglich der Kriminalität im Kontext mit der WM 2006, Referentin 

Juli Hannover JUSOS- Treffen der Bundesvorsitzenden (Franziska Drosel) mit den JUSOS Hannover, Thema Menschenhandel, 
Referentin und Austausch  

September Hannover Fachgespräch „(Weiter-)Bildung als Instrument der beruflichen Integration von erwachsenen Zuwanderern“, AWO, 
Teilnahme 

Oktober  Hannover „Markt der Möglichkeiten“, Präsentation verschiedener Beratungsstellen, Informationsstand 

Oktober Berlin  Konferenz „Sexworkerinnen aus neuen EU-Ländern in Deutschland“, Forschungsinstitut SPI, Input-Referat, Teilnahme 

November Hannover Veranstaltungstag der LHH zum Thema „Gewalt gegen Frauen“, Vorbereitung, Moderation, Referentin 

November Celle Generalstaatsanwaltschaft Celle, OK-Tagung, Referentin  

Dezember Hannover Lesung „Ware Frau“ der Autorin Mary Kreutzer in Kooperation mit LHH Hannover, Bistum Hildesheim und Pavillion 
Hannover, Organisieren der Veranstaltung und Moderation 

Dezember Hannover Sitzung von „Frauen verbinden Welten“ bei der LHH, Thema „Prostitution und Menschenraub“, Referentin 

  F o r t b i l d u n g e n / S c h u l u n g e n  

Januar   Polizeiakademie Niedersachsen, Lehrgang Organisierte Kriminalität, Schulungstätigkeit 

Juni  Polizeiakademie Niedersachsen, Lehrgang Menschenhandel, Schulungstätigkeit 

Juli  Polizeiakademie Niedersachsen, Lehrgang Schleusung, Schulungstätigkeit 

Juli  Polizeiakademie Niedersachsen, Lehrgang Organisierte Kriminalität, Schulungstätigkeit 
Oktober Oldenburg Fortbildung der Zuständigen für Opferschutz in den Polizeidirektionen, Veranstaltung des LKA Niedersachsen, 

Schulungstätigkeit 
  V e r n e t z u n g e n / A u s t a u s c h 

März Berlin Mitgliederversammlung des KOK e. V.  
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Februar  Hannover Besuch einer Frauengruppe aus der Türkei, Referentin und Austausch 

Februar Hannover Treffen mit der Landesbischöfin Frau Dr. Käßmann  

November  Kassel KOK Vernetzungstreffen, Referentin 

Regelmäßig Hannover Paritätischer Wohlfahrtsverband Nds. Fachbereich „Osteuropa“, Teilnahme 

  R u n d e  T i s c h e  u n d  A r b e i t s t r e f f e n  i m  H a u s e 

Januar Hannover Treffen Nebenklagevertreter, Ausrichten und Moderation 
Juli Hannover Treffen mit der Ausländerbehörden der Region Hannover, Ausrichten und Moderation 

 
 

 A r b e i t s t r e f f e n 

Februar Hannover Treffen mit VertreterInnen des Innenministeriums, Austausch über typische Problemlagen der Betroffenen von 
Menschenhandel und Umgang mit diesen 

Regelmäßig  Gemeinsame Treffen der Kooperationspartner nach Kooperationserlass, Ausgerichtet von dem LKA Nds., Referentin und 
Teilnahme 

  G r e m i e n a r b e i t 

Regelmäßig Hannover Arbeitsgruppe (AG) „Milieu, Prostitution und Menschenhandel“ des Kommunalen Kriminalitätspräventionsrates Hannover 
(KKP), Teilnahme 

Regelmäßig Berlin Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung“ der KOK e. V., Erarbeitung eines Konzeptes für Qualitätsstandards  

Regelmäßig Hannover Stiftung Opferhilfe Niedersachsen, Mitglied im Beirat 

Regelmäßig Hannover Regionalverbund Hannover, Teilnahme 

Regelmäßig Hannover AG „Gewalt“, Niedersächsischer Landesfrauenrat 

Regelmäßig Hannover AG „Zwangsheirat“ (HaIP) 

Regelmäßig Niedersachsen Landesfrauenrat Niedersachsen (LFR), Delegiertenversammlungen 

Regelmäßig Niedersachsen Fachforum, Treffen Nds. Landtagsabgeordnete, Teilnahme 

Regelmäßig Hannover Runder Tisch Frauen und Mädchengesundheit in der Region Hannover, Teilnahme 
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  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t 

Dezember Hannover Lesung Mary Kreutzer “Ware Frau” 

  S o n s t i g e s 

Regelmäßig Berlin Vorstandstätigkeit im KOK e. V.  
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gesamt 
Kontaktvermittlung durch:                         
Polizei 41 28 22 42 25 17 20 13 19 23 31 281 
Aufsuchende Arbeit  4 5 22 6 8 2 8 3 0 1 1 60 
Bekannte, Verwandte, Freier u. sonstige Private  2 6 9 11 4 7 8 13 5 7 9 81 
Frauenhaus und andere NGO 6 9 5 7 6 7 6 3 9 16 16 90 
Selbst 5 18 8 11 14 13 14 24 26 18 38 189 

Sonstige (Botschaften, Gleichstellungsbeauftragte) 6 10 37 9 8 17 5 29 19 11 17 168 
Summe der Erstkontakte: 64 76 103 86 65 63 61 85 78 76 112 869 

             

Ort des Antreffens             
Bordell 24 16 32 36 23 20 11 24 24 15 38 263 
Privatwohnung 17 12 7 9 15 4 25 32 25 26 32 204 
Straßenstrich 2 4 1 2 2 8 5 5 2 1 11 43 

Sonstiges  21 44 63 39 25 31 20 24 27 33 22 349 

             

Opfer geworden in             
Landeshauptstadt Hannover 35 35 
Region Hannover 16 16 
sonstiges NDS 36 36 

sonstiges Deutschland 

nicht erfasst 

26 26 

             

Inhaftierung:             
< 1 Monat 6 6 11 5 3 6 1 0 0 1 1 40 
> 1 Monat 2 2 15 6 9 0 8 2 0 1 3 48 

  8 8 26 11 12 6 9 2 0 2 4 88 
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Alter: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gesamt 
< 18 5 4 5 14 7 5 2 9 3 4 4 62 
18-25 29 33 43 45 36 25 31 37 31 32 32 374 
26-30 16 22 8 12 13 13 10 13 13 12 36 168 
31-40 1 7 4 4 4 13 11 10 11 13 22 100 
> 40 1 0 0 0 2 1 2 1 2 3 6 18 

unbekannt 12 10 43 11 3 6 5 15 18 12 12 147 

             

Familienstand:             
ledig 27 33 28 50 29 27 23 31 30 28 50 356 
verheiratet 8 16 13 12 20 16 23 18 17 20 20 183 
verwitwet 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 7 
geschieden 11 9 5 6 7 2 5 10 4 9 13 81 

unbekannt 17 17 57 18 7 16 12 26 27 9 27 233 

             

Kinder:             
ja 23 32 17 24 20 10 20 20 23 26 51 266 
nein 21 18 27 40 26 12 27 31 29 33 44 308 

unbekannt 20 25 84 22 19 17 14 34 26 17 17 295 

             

Frauenhandel (betroffen von):             
Sexuelle Ausbeutung (§232 StGB) 57 61 47 51 41 35 31 18 22 20 43 426 
Heiratshandel 0 3 1 4 3 5 1 1 4 1 0 23 
Heiratshandel zum Zweck d. Menschenh. 8 6 3 2 0 19 
Zwangsheirat 

nicht erfasst  
2 3 5 8 8 26 

ausbeuterische Arbeitsverhältnisse ( § 233) 0 0 2 4 5 7 5 11 3 5 15 57 

Erstberatung: Verdacht auf Menschenhandel 7 12 53 27 16 16 14 46 44 41 46 322 



 Erstkontaktstatistik 1999-2009 ANLAGE 2 

 

 
Zeugin 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gesamt 
nicht aussagebereit 13 31 13 35 27 22 40 65 50 40 34 370 
Aussage im Ermittlungsverfahren 32 251 
Aussage im Strafverfahren 

40 30 21 32 19 22 17 11 14 13 
6   

unbekannt 11 15 69 19 19 19 4 9 14 18 33 230 

             

Verurteilung der TäterInnen              
Freiheitsstrafe (mit o. ohne Bewährung) 4 0 5 0 2 4 1 1 17 
Nein (auch eingestellte Verfahren) 21 8 15 31 8 24 14 6 127 
Verfahren unbeendet 9 14 16 8 5 10 11 16 89 

unbekannt 

nicht erfasst 

52 17 21 10 4 14 2 24 144 

             

Dauer der Haftstrafe nicht erfasst 0 0 
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Aufenthaltsstatus: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gesamt 
EU-Bürgerinnen                         
vorübergehender Aufenthalt: nicht erfasst 36 36 
Duldung 35 38 28 33 20 22 11 11 5 4 6 213 
Frist zur freiwilligen Ausreise (4-Wo-Rg) 8 10 5 4 3 5 5 6 5 2 1 54 
Ausweisung/Abschiebung 1 0 5 4 7 2 9 2 0 0 2 32 

befristeter Aufenthaltstitel (z.B. § 25 Abs.4 AufenthG) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Daueraufenthalt:             
aus Gefährdungsgründen 1 3 0 2 9 1 0 2 0 0 0 18 
durch Heirat 4 9 9 11 5 12 15 11 11 6 5 98 
aus sonstigen Gründen (dt. Kind/Asyl/Stud/Gesh) 0 6 0 8 8 8 6 3 4 34 5 82 
EU-Bürgerin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 
unbekannt 12 6 50 13 5 8 4 9 9 8 6 130 

Opfer ist untergetaucht / verschwunden 3 0 3 10 3 0 1 2 6 3 4 35 
Opfer aus der EU mit Freizügigkeitsbescheinigung 0 0 0 0 0 1 5 8 0 11 5 30 
Opfer aus der EU mit Touristenvisum 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 11 

Opfer aus der EU  mit anderem Status 0 0 0 0 0 0 0 12 0 16 5 33 

Opfer aus Deutschland 0 4 3 1 5 4 5 10 5 11 10 58 

              

Betreuungsdauer:              
Vermittlung, Telefon-/Internet-Beratung 0 0 51 40 28 26 12 33 36 28 38 292 
weniger als 3 Monate  44 47 23 21 17 12 20 9 16 23 31 263 
3-6 Monate 3 9 3 3 4 2 3 6 6 3 9 51 
7-12 Monate 0 4 3 3 2 5 1 16 1 1 6 42 

fortdauernd 17 16 23 19 14 18 25 21 17 20 27 217 
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Herkunftsländer EUROPA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gesamt 
Bulgarien 0 0 2 11 4 10 9 3 12 15 25 91 
Deutschland 0 4 6 1 5 4 5 10 8 5 7 55 
Estland 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 7 
Lettland 0 6 2 1 3 0 0 0 0 3 3 18 
Litauen 10 10 9 8 4 2 2 5 1 0 7 58 
Polen 8 12 10 6 12 11 10 16 23 15 23 146 
Rumänien 0 0 3 4 1 5 3 3 2 2 4 27 
Slovakei 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 10 
Slovenien 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 8 
Tschechische Rep. 2 0 1 5 0 0 1 2 0 0 3 14 
Ungarn 0 0 0 3 0 0 0 4 3 1 2 13 

sonstige 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Kosovo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
Moldavien 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 9 
Russland 7 10 6 7 10 7 10 6 3 4 4 74 
Urkaine 11 14 7 13 6 6 5 15 6 4 7 94 
Weißrussland 7 5 4 5 4 6 2 2 1 2 3 41 
             
              

Herkunftsländer ASIEN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gesamt 
Aserbaidshan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
China 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Georgien 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Kasachstan 0 1 0 1 0 1 3 2 0 3 1 12 
Thailand 0 2 2 2 1 1 3 1 0 0 1 13 
Türkei 2 1 1 2 0 0 1 3 2 4 3 19 
Vietnam 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 
sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Herkunftsländer AFRIKA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gesamt 
Ghana 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Kenia 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Nigeria 1 3 3 3 2 1 2 1 7 4 5 32 
Sierra Leone 1 0 0 4 2 1 1 0 0 1 0 10 
Sudan 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 6 
sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Herkunftsländer AMERIKA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gesamt 
Brasilien 0 0 0 2 0 0 0 0 7 1 1 11 
Kolumbien 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 
Peru 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
sonstige 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

             
Herkunftsländer SONSTIGE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gesamt 
Sonstige Länder 6 2 35 2 6 2 2 9 4 4 0 72 
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Weiterbegleitungen 96   Wiederkontakt 4 
     

Frauenhandel (betroffen von):    Gründe für die Wiederberatung   
sexuelle Ausbeutung (§ 232 StGB) 58  wiederholt Opfer von Menschenhandel   
Heiratshandel 3  Bedrohung im Heimatland   

ausbeuterisches Arbeitsverhältnis 2  
Beratungsbedarf auf Grund anderer 
Probleme 4 

Zwangsheirat 3    
Verdacht auf Menschenhandel 30    
   Zeugin im Strafverfahren   
Zeugin im Strafverfahren    ja 1 
ja 48  nein 3 
nein 23  unbekannt   
unbekannt      
     
Zeugin im pol. 
Opferschutzprogramm 8    
     

Zeugin im pol. Schutzprogramm 3    
   Verurteilung des/der Täter/in   
Verurteilung des/der Täter/in    ja    
Verurteilung a. Bewährung 5  nein (auch eingestellte Verfahren)   
Freiheitsstrafe o. Bewährung    Verfahren nicht beendet   
nein (auch eingestellte Verfahren) 14  unbekannt   
Verfahren nicht beendet 16      
Verfahren vor Ende 2008 beendet 25      
unbekannt 3  Aufenthaltsstatus:   
     vorübergehender Aufenthalt:   
Aufenthaltsstatus/Duldung:    Duldung   
Deutsche 10  freiwillige Ausreise ("4-Wochen-Regelung)   
vorübergehender Aufenthalt:    Ausweisung/Abschiebung   
Duldung 6      
Aufenthaltstitel nach §25/4a 1  Daueraufenthalt:   
freiwillige Ausreise (4-Wo-Rg)    aus Gefährdungsgründen   
Ausweisung/Abschiebung    durch Heirat   
     aus sonstigen Gründen 2 
Daueraufenthalt:    unbekannt   
aus Gefährdungsgründen 5  verschwunden   
durch Heirat 26      
aus sonstigen Gründen 
(Kind,Asyl/Stud/Gesh) 25  Betreuungsdauer:   
EU-Bürgerin    Kurzfristig/nur (telefonische) Vermittlung    
unbekannt 1  fortdauernd   
verschwunden    beendet in 2008 2 
       
Begleitungsdauer:      
beendet in 2008 10    
fortdauernd 87    
       
Familienzusammenführung 8    
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Herkunftsländer EUROPA   Herkunftsländer ASIEN  
Bulgarien 1  Aserbaidshan 1 
Deutschland 11  China 0 
Estland 0  Georgien 0 
Kosovo 0  Kasachstan 1 
Lettland 0  Thailand 3 
Litauen 10  Türkei 4 
Polen 18  Vietnam 1 
Moldavien 1  sonstige 1 
Rumänien 2    
Russland 9  Herkunftsländer AFRIKA  
Slovakei 1  Ghana 0 
Slovenien 0  Kenia 0 
Tschechische Rep. 1  Nigeria 6 
Urkaine 10  Sierra Leone 1 
Ungarn 2  Sudan 0 
Weißrussland 3  sonstige 2 
sonstige 1     
   Herkunftsländer AMERIKA  
    Brasilien 2 
   Kolumbien 2 
   Peru 1 
   sonstige 1 
     
   Herkunftsländer SONSTIGE  
   Sonstige Länder 0 
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